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IV . Teil , 3 . Abteilung :

GEBÄUDE FÜR DIE ZWECKE DER LANDWIRTSCHAFT UND DER
LEBENSMITTELVERSORGUNG .

2 . Abfchnitt .

Gebäude für Lebensmittelverforgung .
Für die Ernährung kleinerer Ortfchaften bedarf es keiner oder doch nur

unbedeutender Vorkehrungen und Einrichtungen . Nicht fo bei den ftärker be¬
völkerten Städten und den großen Metropolen unferer modernen Kulturftaaten.

Jene urfprünglichen Einrichtungen des Handelsverkehres , wonach der Land¬
mann feine felbftgebaute Frucht , fein felbftgezogenes Vieh , wonach der fonftige
Produzent feine Rohartikel unmittelbar auf den Markt bringt und feine Ware un¬
mittelbar oder vielleicht durch Vermittelung eines Zwifchenhändlers an die Kon-
fumenten übergeht , find anwendbar in Städten , die ihre Einwohner nach Taufenden
zählen, nicht aber für unfere großen Städte, deren Bevölkerung fich nach Hundert¬
taufenden beziffert. Hier müffen die fchon vorhandenen Bezugsquellen forgfam
ausgenutzt , es müffen fernliegende Bezugsquellen erfchloffen und zugänglich ge¬
macht werden ; es wird eine Gliederung des Verkehres notwendig , welche, wie bei
allen großen und wohlorganifierten Einrichtungen , von einem zentralen Punkte aus¬
gehen muß .

Eine große Stadt mit den täglichen Bedürfniffen an frifchen und gefunden
Lebensmitteln zu verforgen , ohne daß irgendwie Stockung im übrigen öffentlichen
Verkehre eintritt ; den Anforderungen des luxuriöfen Teiles ihrer Bevölkerung ,
ihrem feinfchmeckenden Gaumen und den Anfprüchen einer reichbefetzten
Tafel in reicher Auswahl ebenfo zu entfprechen als den Anforderungen einer
maffenhaften arbeitenden Volksmenge , die anderswo über ein ganzes Land, mindeftens
über eine ganze Provinz verteilt ift — dies ift eine Aufgabe , die nur durch eine
bis in die kleinften Einzelheiten auf das einfichtigfte geordnete , allfeitig unterftützte
Organifation zu löfen ift.

Gleichwie der Handel mit anderen Erzeugniffen der Natur und der gewerb¬
lichen Tätigkeit der forgfamften Verkehrseinrichtungen , der Waren - und Lager-
häufer , der Speicher und Docks , der Börfen und vieler anderer , der jeweiligen
Natur des betreffenden Artikels angepaßten Anlagen bedarf , um die Waren aus
dem Magazin des Großhändlers oder des Fabrikanten in die Hände des Kon-
fumenten zu bringen , fo verlangt der Handel mit Lebensmitteln die größt¬
möglichen Verkehrserleichterungen auf Straßen , Eifenbahnen , Schiffahrtswegen
ufw. , um rafchverderbende Ware tunlichft fchnell zu befördern , und in der
Stadt felbft einen geficherten Mittelpunkt des Verkehres .
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Hiernach ift die Errichtung von fog. Approvifionierungsanftalten eine der
erften Aufgaben einer großftädtifchen Verwaltung. Nicht nur die öffentliche Wohl¬
fahrt wird durch fie gefördert , fondern fie tragen auch zur Hebung des National-
wohlftandes bei , da fie jedem Produzenten und Eigentümer die Bürgfchaft für
eine fichere und entfprechende Verwertung feiner Erzeugniffe bieten .

Als folche Anhalten für Lebensmittelfürforge find in erfter Reihe die Markt¬
hallen zu nennen - bauliche Anlagen, in denen Qemüfe und andere dem
Pflanzenreiche entftammende Lebensmittel , ferner das für die Ernährung fo un-
gemein wichtige Schlachtfleifch , endlich Geflügel, Fifche, fowie andere eßbare ,
lebende und tote Tiere feilgeboten werden , und in denen auch für tunlichften
Erhalt diefer Artikel Sorge getragen wird. In großen Städten bilden die fog.
Zentral- oder Großmarkthallen den bereits erwähnten Mittelpunkt für den Ver¬
kehr und Handel mit Lebensmitteln; fie gewähren felbft den entfernten Produ¬
zenten eine entfprechende Verwertung ihrer Erzeugniffe und find allein imftande,
bei der großen Maffe der an fie gelangenden Artikel verhältnismäßig billige Preife
zu erzeugen . Die Detail - oder Kleinmarkthallen hingegen find hauptfächlich zur
unmittelbaren Verforgung der Konfumenten mit Nahrungsmitteln beftimmt ; fie
konzentrieren den Lebensmittelverkauf auf gewiffen Plätzen, wodurch der großen
Verteuerung durch die Zwifchenhändler vorgebeugt wird ; fie fchützen Verkäufer
und Käufer vor den Unbilden der Witterung.

Manche der im vorhergehenden Hefte bereits vorgeführten Getreide -
fpeicher können unter Umftänden gleichen Zwecken dienen, indem fie die Ver¬
forgung der Stadt mit der erforderlichen Getreidemenge für einen gewiffen Zeit¬
raum erftreben. Ihnen verwandt find die Getreidehallen , welche den Handel
mit Getreidearten zu ermöglichen und zu fördern haben.

Für die Verforgung einer Stadt mit Fleifch find ferner gut angelegte Schlacht¬
viehmärkte notwendig, in denen das Schlachtvieh zum Verkaufe ausgeftellt und
untergebracht wird.

Leider ift die Verbreitung folcher guter Anhalten für Lebensmittelfürforgeeine verhältnismäßig befchränkte. Wo man fie vernachläffigt, find Verfchlechterungund Verteuerung der Ernährung die unausbleibliche Folge ; bei mangelhafter
Organifation kann fogar ein zeitweiliger, wenn auch rafch vorübergehender
Mangel an Lebensmitteln eintreten. 3)

Für die Lebensmittelverforgung einer Stadt genügt es nicht , die zu ihrer
Ernährung notwendigen Lebensmittel in der erforderlichen Menge zuzuführen,fondern es muß letzteres auch in folcher Weife gefchehen, daß

1 ) wie aus dem Gefagten fchon hervorgeht , die betreffenden Lebensmittel
von entfprechender Befchaffenheit find , ferner

2) daß ihr Einführen und Feilbieten die gefundheitlichen Verhältniffe derbetreffenden Stadt nicht fchädigt, endlich
3) daß der Verkehr in den Straßen der Stadt und die öffentliche Sicherheit

überhaupt nicht beeinträchtigt werden.
Was zunächft den erften Punkt anbelangt, fo ift es Aufgabe der Marktpolizeidurch Aufficht und Unterfuchung feftzuftellen , daß die in den Markthallen undauf den Marktplätzen feilgebotenen Erzeugniffe der Landwirtfchaft und die
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fonftigen Rohartikel weder verdorben , noch in anderer Weife gefundheitsfchädlich
feien ; in gleicher Weife ift dafür zu forgen , daß das Fleifch gefchlachteter Tiere,
welches zum Verkaufe ausgeboten wird , gefund und genießbar ift.

In letzterer Beziehung genügt es indes nicht , in den Markthallen allein die
erforderlichen Vorkehrungen zu treffen. Vielmehr ift von vornherein dafür Sorge
zu tragen , daß nur gefundes Schlachtvieh auf den Markt gebracht und daß für
die Zwecke der menfchlichen Ernährung auch bloß folches gefchlachtet werde .
Dies ift in ausreichendem Maße nur dann durchführbar , wenn das Schlachten in
beftimmten Zentralfchlachtftätten gefchieht und wenn mit diefen wohlausgerüftete
Marktanlagen für Schlachtvieh verbunden find. Bloß auf den fchon erwähnten ,
behördlich beauffichtigten öffentlichen Schlachtviehmärkten ift es möglich , das der
Stadt zugeführte Schlachtvieh auf Urfprung und Tauglichkeit zu prüfen ; nur in
öffentlichen Schlachthöfen , verbunden mit Schlachtzwang , kann es die Ge-
fundheitspolizei erzielen , daß bloß gefundes Vieh zum Schlachten gelange ; eine
fachverftändige Schlachtbefchau kann nur in derartigen Zentralfchlachtftätten ftatt -
finden.

Die Anlage von öffentlichen Schlachthöfen ermöglicht es aber auch , der in
zweiter Reihe genannten Anforderung zu genügen . Den Privatfchlächtereien
entftrömen faft immer fchädliche Ausdünnungen ; die Atmofphäre in ihrer Nähe
ift, befonders im Sommer , widerlich und ekelhaft; ihre Lüftung , ihre Entwäfferung
und die Fortfchaffung der leicht verweslichen Abfallftoffe find mit wenigen Aus¬
nahmen äußerft mangelhaft . Diefen und manchen anderen gefundheitlichen
Mißftänden ift vorgebeugt , fobald man das Schlachten an einem geeigneten
Platze in einer befonderen baulichen Anlage konzentriert und in diefer alle Ein¬
richtungen und Vorkehrungen trifft, welche die neuzeitliche Gefundheitstechnik
darbietet . An derartigen Einrichtungen und Vorkehrungen darf es auf den Vieh¬
märkten gleichfalls nicht fehlen.

Auch die Markthallen müffen eine folche bauliche Anlage und Einrichtung
erhalten , damit den fraglichen Anforderungen entfprochen werde .

In großen Städten , zum minderten in gewiffen ihrer Teile , ift der Straßen¬
verkehr vielfach ein übermäßiger und läftiger , fodaß eine Vermehrung uner-
wünfcht ift. Sobald das Schlachten in Privatfchlächtereien gefchieht , muß das
Schlachtvieh diefen zugeführt werden ; abgefehen davon , daß der Straßenverkehr
hierdurch an Umfang zunimmt , wird er durch das nicht feiten vorkommende
Scheuwerden der Schlachtochfen ufw. geradezu gefährdet ; in gleicher Weife wird
nicht feiten durch das Ausfpringen der Schlachttiere die öffentliche Sicherheit be¬
droht . Auch hierin fchaffen öffentliche Schlachthof- und Viehmarktanlagen , zu
denen geeignete Zufuhrwege führen , Abhilfe.

Das in Rede ftehende Moment ift auch bezüglich der Markthallen im Auge
zu behalten . Durch Erbauen folcher wird allerdings der Verkehr auf belebten
Plätzen der Stadt entlaftet ; doch muß auch das maffenhafte Zuführen der Lebens¬
mittel zu einer folchen Zeit und auf folchen Wegen gefchehen , daß der ftädtifche
Verkehr dadurch nicht beeinträchtigt wird.
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